
Senatsverwaltung für Gesundheit Berlin, den 03.09.2013 
und Soziales (Telefon): 9028 2936 
II A 24 (E-Mail):
 frank.bielicke@sengs.berlin.de 
  
 
An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für Gesundheit 
und Soziales 
über 
den Vorsitzenden des Hauptausschusses 
über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin   
über 
Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
Einzelplan 11 - Gesundheit und Soziales 
Kapitel 1150 –Soziales- 
 
Berichterstattung zur 2. Lesung des Entwurfs des Doppelhaushaltes 2014/2015 
 
Titel 23105 – Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II - 
 
Rote Nummer 
 
Vorgang:         25. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 19.08.2013 
       (lfd. Nr.101) 
 
 
Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Titeln, und zwar für das  

Haushaltsjahr 2012: 1.000,00€ 
Haushaltsjahr 2013: 1.000,00€ 
Haushaltsplanentwurf 2014: 1.000,00€ 
Haushaltsplanentwurf 2015: 1.000,00€ 
Ist Haushaltsjahr 2011:                                   508.931.330,84€ 
Ist Haushaltsjahr 2012:                                   505.138.095,08€ 
Verfügungsbeschränkungen:        0,00€ 
aktuelles Ist (22.08.2013):                              342.686.970,04 € 
 
 

Gesamtkosten:  entfällt 
 
Der Ausschuss für Gesundheit und Soziales hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Fol-
gendes beschlossen:  
 
Bündnis 90/Die Grünen 
Wir bitten um Informationen zur Höhe der erwarteten Einnahmen. Wie viel Zeit liegt zwischen 
Vereinnahmung und Auszahlung? Wie verwaltet der Senat die eingehenden Gelder bis zur 
Auszahlung an die Bezirke zum Ende des Haushaltsjahres? Bitte um Aufschlüsselung der 
Mittel auf die Bezirke. Bitte um Prognose der Bedarfsgemeinschaften nach Bezirken. 
 
Linksfraktion 

 Bericht über die Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der Auswirkungen auf den 
Landeshaushalt durch die Anpassung der RV Wohnen an den aktuellen Mietspiegel 

 
 

nowand
Textfeld
1025



Piratenfraktion 
 Tabellarische Auflistung der Ist-Ausgaben 2010 bis 2013 und Kalkulation 2014 und 

2015 (bitte aufgeschlüsselt nach Bezirken und inkl. der Ausgaben des Bundesanteils in 
absoluten Zahlen und in Prozent). Mit welchen Erstattungsbeträgen des Bundes wird 
2014 und 2015 kalkuliert (bitte Aufschlüsselung nach Bezirken)? 

 AV-Wohnen 2013 hereinreichen, die „voraussichtlich“ ab 1. September 2013 gelten 
   soll. 
 Differenz (gesamt sowie pro Bedarfsgemeinschaft) zwischen tatsächlich geleisteten 

und tatsächlich anerkannten Kosten der Unterkunft in den Jahren seit 2010 angeben 
sowie nach Bezirken aufschlüsseln. 

 Schulungspräsentation der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales zur Über-
nahme der Kosten der Unterkunft in Berlin (vgl. KGSt-Evaluation der Organisation und 
Steuerung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende, S. 307) hereinreichen. Wie vie-
le Schulungen sind in den Bezirksämtern und Jobcentern in den Jahren 2011, 2012 
und 2013 durchgeführt worden (bitte nach Bezirken aufschlüsseln)? 

 
Ich bitte, den Beschluss mit nachfolgendem Bericht damit als erledigt anzusehen. 
 
Hierzu wird berichtet: 

- Durch die veränderten Richtwerte werden höhere Ausgaben in Höhe von jährlich ca. 
5 Mio. Euro geschätzt. Diese werden in den Bezirken im Kapitel 3960 verausgabt, 
hauptsächlich im Titel 68144 (Ausgaben für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 
laufende Leistung). Die darauf entfallenden Einnahmen aus der Bundesbeteiligung an 
den Leistungen für Unterkunft und Heizung betragen im Jahr 2013 30,4% der Ausga-
ben (ohne Anteil der Bundesbeteiligung an den Bildungs- und Teilhabeleistungen) und 
werden in den Bezirken bei 3960/23105 (Anteil des Bundes an den Kosten der Unter-
kunft nach SGB II) nachgewiesen. 

 
- Die Kostenentwicklung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) mit den Aus-

wirkungen auf den Landeshaushalt, sowie die Aufteilung auf die Bezirke bitte ich der 
Anlage 1 zu entnehmen. 
In 2013 lagen die Ausgaben bis 05/2013 laut der Senatsverwaltung für Finanzen bei 
565.757.161,97€. 
Eine Hochrechnung auf Grund der vorliegenden Daten lässt sich noch nicht verlässlich 
vornehmen. Der Senat geht in der Finanzplanung 2013 – 2017 von rd. 1,4 Mrd. € jähr-
lich aus. 
Der Beteiligungssatz des Bundes beträgt in 2012 und 2013 Jahren 30,4% (ohne Anteil 
der Bundesbeteiligung an den Bildungs- und Teilhabeleistungen).  
Im Jahr 2012 wurden entsprechend den Ausgaben Einnahmen in Höhe von 
505.138.095,08 € realisiert incl. des Anteils für die Leistungen für Bildung und Teilha-
be. 
Der Bundesanteil ist ab dem Jahr 2014 gesetzlich auf 27,6 % (ohne Anteil der Bundes-
beteiligung an den Bildungs- und Teilhabeleistungen) festgelegt. Die Einnahmeerwar-
tung für die Jahre 2014 bzw. 2015 können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret 
beziffert werden. 

 
- Die zum 01.09.2013 in Kraft tretende AV-Wohnen ist als Anlage 2 beigefügt. 

 
- Daten zu den Differenzen zwischen tatsächlich geleisteten und tatsächlich anerkannten 

Kosten der Unterkunft, Gesamt und nach Bedarfsgemeinschaften liegen hier nicht vor. 
 

- In den Jahren 2011, 2012 und 2013 wurden durch die Senatsverwaltung für Gesund-
heit und Soziales keine Schulungen zur Übernahme der Kosten der Unterkunft in den 
Bezirksämtern und Jobcentern durchgeführt, von daher existieren auch keine Schu-
lungspräsentationen. Die zitierten Ausführungen des KGSt-Gutachtens treffen insoweit 
nicht die Sachlage. 



Fragen zum Abrechnungsverfahren der Fraktion Bündnis 90/Grüne wurden bereits in der 
1.Lesung ausführlich beantwortet. 
 
 
 
Mario  C z a j a 
Senator für Gesundheit 
und Soziales 



Anlage 1

2010 2011 2012
nur KdU nur KdU

68108 
Zuschuss 
Azubi KdU

68144          
KdU
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Bundesbeteili

gung (23%)
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68144          
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86319 
Darlehen 

KdU

23607 
Tilgungen  
Darlehen 

KdU
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68108 
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68144          
KdU

86319 
Darlehen 

KdU
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Tilgungen  
Darlehen 

KdU

23105  
Bundesbeteilig
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Mitte 73.777,13 194.073.858,94 44.685.755,13 423.626,08 199.578.313,68 116.143,05 42.962,57 71.515.444,83 475.646,82 197.752.702,73 94.078,94 154.008,33 71.049.736,40
Friedr.-Kreuz. 75.107,56 147.093.281,55 33.904.123,12 389.757,86 144.070.329,89 60.094,09 15.170,98 51.594.936,99 404.623,74 140.687.371,22 78.855,94 41.301,88 50.588.136,22
Pankow 68.830,68 113.204.662,01 26.267.080,68 435.627,79 111.074.937,24 49.028,21 20.063,56 39.730.670,13 534.250,53 106.086.788,56 68.080,25 29.538,67 38.444.857,70
Charl.-Wilm. 74.145,21 105.266.161,95 24.300.630,94 353.527,01 104.518.733,86 180.004,61 14.487,47 37.404.597,23 373.534,09 101.248.450,56 119.182,00 37.033,95 36.480.152,24
Spandau 62.560,95 106.045.509,72 24.570.496,69 356.976,52 107.834.686,29 90.659,53 33.163,90 38.483.261,65 461.145,43 108.148.093,24 60.678,33 96.231,13 38.814.981,37
Stegl.-Zehl. 26.342,19 62.391.306,54 14.425.330,64 175.130,87 61.153.545,11 69.871,44 11.604,09 21.842.598,22 266.614,81 58.883.494,05 88.018,37 32.059,43 21.231.124,80
Temp.-Schön 73.261,74 125.040.085,52 28.829.049,71 357.753,68 127.835.218,04 74.532,09 17.877,07 45.801.247,96 438.121,14 126.926.532,62 59.965,37 42.978,63 45.629.316,72
Neuk. 109.971,44 186.069.914,77 42.800.405,24 449.863,49 185.177.813,87 67.754,97 27.190,39 65.886.073,98 535.671,21 183.538.595,39 84.700,13 101.102,14 65.930.530,38
Trep.-Köp. 53.891,12 70.244.666,11 16.257.810,77 219.731,28 68.741.068,78 40.566,49 3.520,47 24.563.639,15 333.709,85 68.514.864,36 27.166,64 12.212,37 24.628.241,13
Marz.-Hell. 121.863,99 107.847.397,90 24.806.020,39 344.319,99 110.969.681,94 31.161,28 8.174,41 39.905.029,09 434.319,54 109.933.362,00 35.292,77 21.462,06 39.663.989,68
Licht. 58.564,80 102.376.716,54 23.614.894,24 377.749,18 104.840.287,15 69.201,04 44.008,19 37.361.927,35 483.546,54 103.403.648,52 66.441,98 163.992,73 37.449.359,80
Reinickend. 73.230,50 94.413.672,11 21.619.891,51 294.542,22 96.712.050,13 85.880,99 26.809,26 34.841.904,26 412.170,13 98.728.204,19 87.952,75 88.668,18 35.227.668,64
Berlin 871.547,31 1.414.067.233,66 326.081.489,06 4.178.605,97 1.422.506.665,98 934.897,79 265.032,36 508.931.330,84 5.153.353,83 1.403.852.107,44 870.413,47 820.589,50 505.138.095,08

Datenquelle: SenFin
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Ausführungsvorschriften 
 zur Gewährung von Leistungen  

 gemäß § 22 SGB II und §§ 35 und 36 SGB XII (AV-Wohnen)  
 

Vom   06.August 2013 
 

GesSoz II A 25    
 

Telefon: 9028-2009 oder 9028-0, intern 928-2009 
 
 
 
Auf Grund des § 5 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetz-
buch vom 15. Dezember 2010 (GVBl. S. 557),das durch Artikel IV des Gesetzes vom 13. Juli 
2011 (GVBl. S. 344) geändert worden ist, und des§ 7 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 7. September 2005 (GVBl. S. 467), das durch Arti-
kel V des Gesetzes vom 13. Juli 2011 (GVBl. S. 344) geändert worden ist, wird bestimmt: 
 
 
1 – Grundsatz 
 
(1) Bei der Anwendung dieser Ausführungsvorschriften steht die Sicherung des angemessenen 
Wohnraums im Vordergrund. 
 
(2) Leistungsberechtigte nach dem SGB XII - alte Menschen, erwerbsgeminderte Personen und 
Menschen mit Behinderung - sollen möglichst in ihrer Wohnung und ihrer angestammten Wohn-
umgebung verbleiben können. 
 
(3) Für Arbeitsuchende ist die schnelle Integration in Arbeit vorrangiges Ziel. Alle Maßnahmen, 
die sich aus diesen Ausführungsvorschriften für den Personenkreis des SGB II ergeben, müs-
sen an diesem Ziel ausgerichtet werden. 
 
 
2 – Zuständigkeit 
 
(1) Im Bereich des SGB II werden diese Ausführungsvorschriften von den für die Gewährung 
der Leistungen des kommunalen Trägers gemäß § 22 SGB II zuständigen Dienststellen durch-
geführt, in deren Bereich die örtliche Zuständigkeit gemäß § 36 SGB II festgestellt wird. 
 
(2) Die Zuständigkeit zur Unterbringung in Wohneinrichtungen oder anderen Wohnmöglichkei-
ten kann abweichend geregelt werden.  
 
(3) Die Zuständigkeit im Bereich des SGB XII richtet sich nach den jeweils gültigen Ausfüh-
rungsvorschriften über die örtliche Zuständigkeit für die Leistungen der Sozialhilfe nach dem 
SGB XII. 
 
 
3 – Angemessenheit der Aufwendungen für die Wohnung - Mietwohnungen 
 
3.1 - Grundsatz 
 
(1) Die Angemessenheitsprüfung der Kosten für die Wohnung erfolgt auf Grundlage der Ver-
ordnung zur Bestimmung der Höhe der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Hei-
zung nach dem Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (Wohnaufwendungenverordnung-
WAV) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
(2) Bei der Angemessenheitsprüfung ist immer der Besonderheit des Einzelfalls Rechnung zu 
tragen (§ 22 Absatz 1 Satz 3 SGB II, § 35 Absatz 2 Satz 1 SGB XII). Abweichungen von den 
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Richtwerten für angemessene Bruttowarmmieten können damit gerechtfertigt sein (individuelle 
Angemessenheitsprüfung).  
 
(3) Kosten für die Unterkunft werden nur für Wohnungsteile übernommen, die reinen Wohnzwe-
cken dienen; insbesondere gewerblich genutzte Teile der Wohnung bleiben unberücksichtigt. 
Die Angemessenheitsprüfung der Kosten für die Wohnung erfolgt dementsprechend nur für 
Aufwendungen, die für reine Wohnzwecke entstehen. Die Aufwendungen für den zu reinen 
Wohnzwecken genutzten Teil der Wohnung ist im Verhältnis der Quadratmeterfläche der zu 
Wohnzwecken genutzten Räume einschließlich Bad und Küche zur Gesamtfläche der Wohnung 
zu ermitteln.  
 
 
3.2 – Bestimmung des Richtwertes nach § 4 WAV 
 
3.2.1 – Größe der Bedarfsgemeinschaft 
 
(1) Die Richtwerte gemäß § 4 WAV sind abhängig von der Größe der Bedarfsgemeinschaft 
(Zahl der Personen). Zur Bestimmung der Größe der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft im Rah-
men der Angemessenheitsprüfung der Kosten für Unterkunft und Heizung wird in beiden 
Rechtskreisen (SGB II und XII) auf die in § 7 Absatz 3 SGB II beschriebenen Personen abge-
stellt (fiktive Bedarfsgemeinschaft), unabhängig davon, ob Personen, die der fiktiven Bedarfs-
gemeinschaft angehören, von den Leistungsausschlüssen des SGB II erfasst sind. 
 
(2) Abweichend davon bilden Leistungsberechtigte nach dem SGB XII bereits ab Vollendung 
des 18. Lebensjahres eine eigene Bedarfsgemeinschaft bei der Beurteilung der Angemessen-
heit. 
 
(3) Für die Angemessenheitsbestimmung der Kosten für Unterkunft und Heizung einer Haus-
halts- oder Wohngemeinschaft sind die tatsächlichen Aufwendungen kopfteilig zu ermitteln. Die 
sich danach ergebenden Aufwendungen der fiktiven Bedarfsgemeinschaft(en) sind dem jeweili-
gen Richtwert gemäß § 4 WAV nach Zahl ihrer Mitglieder gegenüberzustellen. 
 
3.2.2 – Gebäudefläche 
 
(1) Als maßgebliche Gebäudefläche gilt die in der für die jeweilige Wohnung erstellten Heizkos-
tenabrechnung ausgewiesene beheizte Wohnfläche des Gebäudes. Diese kann darin z.B. als 
Wohnfläche, beheizte Wohnfläche, Nutzfläche, Gebäudefläche oder Ähnliches aufgeführt sein. 
 
(2) In Wohnungen, in denen eine Einzelheizanlage nur die jeweilige Wohnung beheizt (z.B. 
Gasheizungen), ist die Wohnfläche der Wohnung zu Grunde zu legen. 
 
 
(3) Bei Gebäudeflächen unter 100 qm ist der maßgebliche Richtwert der Kategorie 100 – 250 
qm zu entnehmen. 
 
3.2.3 – Heizenergieträger - Fernwärme 
 
Fernwärme wird in der Regel in Heizkraftwerken und Müllverbrennungsanlagen erzeugt. In an-
deren Fällen kommt es bei der Abgrenzung zu anderen Heizenergieträgern darauf an, dass die 
Wärmelieferung aus einer nicht im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehenden Heizanlage 
erfolgt. 
 
 
3.3 – Besonderheiten bei der Neuanmietung von Wohnraum 

 
(1) Ist bereits bei einer gewünschten Neuanmietung erkennbar, dass die Miete unangemessen 
werden kann (z.B. durch eine für die konkrete Wohnung unrealistisch niedrige Betriebskosten-
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vorauszahlung, Staffelmietverträge) ist eine Zusicherung oder Zustimmung zu den Aufwendun-
gen für die neue Wohnung nicht zu erteilen.  
Dies gilt nicht für befristete Mietnachlässe für die Dauer des Leistungsbezugs nach dem SGB II 
bzw. SGB XII. 
 
(2) Erhöht sich die Miete nach einem nicht erforderlichen Umzug (siehe auch Nummer 8.2 Ab-
satz 5), wird gemäß § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB II nur die bisherige angemessene Miethöhe als 
angemessene Kosten der Wohnung übernommen. Erfolgt der Zuzug aus dem Gebiet eines 
kommunalen Trägers außerhalb des Landes Berlin, ist in diesen Fällen abweichend davon nicht 
die dortige bisherige Miete zu Grunde zu legen, sondern maximal die Richtwerte gemäß § 4 
WAV im Land Berlin (BSG – B 4 AS 60/09 R – vom 01.06.2010). 
 
 
3.4 – Angemessenheit bei Wohngemeinschaften und Untermietverhältnissen 
 
(1)Grundsätzlich erfolgt die Feststellung der abstrakten Angemessenheit auf der Grundlage der 
Richtwerte gemäß § 4, ggf. in Verbindung mit § 6 WAV. 
 
(2) Auch bei Personen oder Bedarfsgemeinschaften, die mit anderen Personen oder Bedarfs-
gemeinschaften zur gemeinsamen Nutzung der Wohnung eine Wohngemeinschaft gründen, 
sind der Angemessenheitsprüfung die Richtwerte gemäß § 4 ggf. in Verbindung mit § 6 WAV 
pro Bedarfsgemeinschaft zu Grunde zu legen. Leben in einer Wohnung leistungsempfangende 
Personen nach SGB II und SGB XII, sind zwischen dem Träger der Grundsicherung für Arbeit-
suchende und dem Sozialamt abgestimmte Entscheidungen zu treffen. 
 
(3) Absatz 1 und Absatz 2 gelten auch für Untermietverhältnisse. 
 
 
3.5 – Angemessenheit bei besonderen Wohnformen oder Wohnerfordernissen (§ 6 Ab-
satz 4 und 7 WAV) 
 
(1) Die Angemessenheit der Wohnkosten bei ambulanten Wohnformen muss im Einzelfall ge-
prüft werden. Nummer 3.4. Absatz 2 gilt entsprechend, demzufolge ist in Wohngemeinschaften 
hierbei für jede Bewohnerin und jeden Bewohner in der Regel vom Richtwert für eine Einperso-
nenbedarfsgemeinschaft auszugehen. Der Grundsatz gemäß § 13 SGB XII „ambulant vor stati-
onär“ ist zu beachten. 
 
(2) Die Wohnkosten für die Unterbringung von wohnungslosen Personen gemäß ASOG richten 
sich nach den Tagessätzen, die für Leistungsempfangende nach dem SGB II in der durch das 
jeweils zuständige Bezirksamt ausgestellten „Bescheinigung über Unterkunftsplatznachweis bei 
Wohnungslosigkeit zur Vorlage im Jobcenter“ angegeben sind. 
 
 
3.6 – Angemessenheit bei Ausübung des Umgangsrechts 
 
(1) Sofern eine so genannte „temporäre Bedarfsgemeinschaft“ zur Ausübung des Umgangs-
rechts  nach den dazu von der Bundesagentur für Arbeit erlassenen Hinweisen zu § 7 SGB II 
anerkannt wurde, ist auch der entsprechend erhöhte Bedarf für Unterkunft und Heizung anzuer-
kennen. 
 
(2) Gemäß § 6 Absatz 9 WAV ist in der Regel die entsprechende Bedarfsgemeinschaftsgröße 
(der „temporären Bedarfsgemeinschaft“) bei der Bestimmung des maßgeblichen Richtwertes 
nach § 4 WAV zu Grunde zu legen. Abweichungen vom Regelfall sind unter Berücksichtigung 
der Besonderheiten des Einzelfalles möglich. Hierbei sind insbesondere folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 
 
a) Häufigkeit und Dauer des Aufenthaltes, 
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b) Zahl der Kinder, 
 
c) Alter der Kinder, 
 
d) Geschlecht der Kinder. 
 
 
3.7- Betriebskosten 
 
3.7.1 – Allgemeines 
 
(1) Als Betriebskosten können nur die in der Betriebskostenverordnung aufgeführten Kosten 
berücksichtigt werden. Darüber hinaus gehören Gebühren für Kabelfernsehen zu den Woh-
nungskosten, wenn sie Bestandteil des Mietvertrages sind oder deren Verpflichtung zur Zah-
lung durch den Mietvertrag begründet ist und der Anschluss nicht einzeln kündbar ist. 
 
(2) Weitere Nebenkosten wie zum Beispiel für einen PKW-Stellplatz werden in der Regel nicht 
übernommen. 
 
3.7.2 - Nachzahlungen 
 
(1) Einmalig anfallende Nachzahlungen (siehe auch § 2 Absatz 1 Satz 2 WAV) sind zunächst in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu übernehmen. Dies gilt auch für den direkt vor der 
jetzigen Wohnung bewohnten Wohnraum, sofern die Nachzahlungsforderung in Zeiträumen des 
Leistungsbezugs fällig wird und es sich nicht um Schulden handelt. 
 
(2) Nachzahlungen für Zeiträume, in denen die Kosten der Wohnung nach Durchführung des 
Kostensenkungsverfahrens gemäß Nummer 4 auf das angemessene Maß reduziert wurden, 
sind nicht zu übernehmen. 
In Fällen eines durchgeführten Kostensenkungsverfahrens sind Nachzahlungen anteilig für die 
Monate des Jahres zu übernehmen, in denen die tatsächliche Miete anerkannt worden ist. 
 
(3) Sofern die Betriebskostenabrechnung umgelegt auf einen monatlichen Betrag zu einer 
Richtwertüberschreitung führt, ist vor Einleitung des Kostensenkungsverfahrens zu prüfen, ob 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass eine Betriebskostenabrechnung rechtswidrig ist. Solche 
Anhaltspunkte können gegeben sein, wenn z.B. 
 
a) die Abrechnung vom Vermieter nicht rechtzeitig vorgelegt wird, 
 
b) der Abrechnungszeitraum nicht angegeben ist, 
 
c) nicht nur umlagefähige Betriebskosten aufgeführt worden sind, 
 
d) die Betriebskosten auch gewerblich genutzte Räume mit umfassen, 
 
e) der Kostenanteil des Mieters nicht nachvollziehbar ausgewiesen wird (Verteilerschlüssel), 
 
f) die Vorauszahlungen des Mieters nicht richtig beziffert wurden. 
 
3.7.3 – Rückzahlungen/Guthaben 
 
Rückzahlungen und Guthaben mindern die nach dem Monat der Rückzahlung oder der Gut-
schrift entstehenden tatsächlichen Aufwendungen. Rückzahlungen, die sich auf die Haushalts-
energie beziehen, bleiben außer Betracht. 
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3.8 – Mietfreiheit bei Einzug 
 
Erlässt der Vermieter bei Einzug eine oder mehrere Mietzahlungen ganz oder teilweise, weil die 
Mieterin oder der Mieter dafür die Renovierung der Wohnung übernimmt, sind anstelle des er-
lassenen Teils nur die tatsächlichen Aufwendungen für die Renovierung nach Maßgabe der 
Angemessenheitsbestimmungen der WAV in der Bedarfsberechnung zu berücksichtigen. 
 
 
4 - Kostensenkungsverfahren 
 
4.1. – Bei Überschreitung der individuellen Angemessenheit 
 
(1) Ergibt die Angemessenheitsprüfung, dass die Aufwendungen den (individuell festgestellten) 
angemessenen Umfang übersteigen, werden die Kosten der Wohnung gemäß § 22 Absatz 1 
SGB II und § 35 Absatz 2 Satz 2 SGB XII so lange übernommen, wie es dem Hilfeempfangen-
den oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Woh-
nungswechsel oder auf andere geeignete Weise (z.B. durch Untervermietung, Zuzahlung aus 
nicht anrechenbarem Einkommen oder Vermögen) die Kosten zu senken, in der Regel jedoch 
nicht länger als sechs Monate. Die Frist beginnt mit der Aufforderung zur Kostensenkung, wenn 
die individuelle Angemessenheit nach Anhörung der Betroffenen festgestellt wurde und die tat-
sächlichen Aufwendungen den individuell festgestellten angemessenen Umfang übersteigen. 
Die Anhörung erfolgt bereits im Zuge der Antragsbearbeitung. 
In besonders begründeten Einzelfällen kann dieser Zeitraum, z.B. wenn trotz intensiver nach-
gewiesener Suchbemühungen der Leistungsempfangenden angemessener Wohnraum nicht 
zur Verfügung steht oder nicht angemietet werden kann, erweitert werden. 
Die Einleitung geeigneter Schritte zur Reduzierung der Ausgaben soll ausschließlich unter Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erfolgen. Insbesondere darf das Ver-
langen zur Anmietung einer neuen Wohnung nicht zu Wohnungslosigkeit oder zur Verletzung 
des Grundsatzes „ambulant vor stationär“ führen.  
 
(2) Nach einer Leistungsunterbrechung von weniger als zwölf Monaten beginnt die Frist nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht erneut, wenn die Betroffenen im Rahmen eines im vorangegangenen 
Leistungsbezug eingeleiteten Kostensenkungsverfahrens über die Obliegenheit einer notwendi-
gen Senkung der Kosten für Unterkunft und Heizung sowie die Folgen mangelnder Senkung 
der Kosten informiert wurden. Abweichend hiervon beginnt die Frist erneut, wenn zu Beginn der 
Leistungsunterbrechung der erneute Leistungsbezug nicht vorhersehbar war und wenn der oder 
die Betroffene während der Leistungsunterbrechung die Miete regelmäßig und vollständig ge-
zahlt hat. Gleiches gilt beim Wechsel der Rechtskreise SGB II und SGB XII. 
 
(3) Sofern die Miete den Richtwert nicht so erheblich überschreitet, dass ein Verzicht auf kos-
tensenkende Maßnahmen unter Berücksichtigung der besonderen Situation der Betroffenen 
ungerechtfertigt wäre, sollen Maßnahmen zur Senkung der Wohnungskosten nicht verlangt 
werden bei 
 
a) Einschränkungen aufgrund schwerer Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit, sofern 

der Schweregrad insbesondere einen Umzug unmöglich macht;  
 

b) über 60 Jahre alten Hilfeempfangenden nach längerer Wohndauer, wenn zukünftige vorran-
gige Ansprüche (z.B. Rentenansprüche) eine weitere Hilfebedürftigkeit unwahrscheinlich 
sein lassen, 
 

c)  einmaligen oder kurzfristigen Hilfen, 
 

d)  Alleinerziehenden mit zwei und mehr Kindern. 
 
Gegebenenfalls sind die bezirklichen Sozialdienste oder medizinischen Dienste einzuschalten. 
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(4) Bei Leistungsempfangenden nach dem SGB II in ambulant betreuten Wohnformen bzw. von 
Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII sind Kostensenkungsverfahren nur im Einvernehmen mit 
dem jeweils zuständigen Bezirksamt vorzunehmen. 
 
 
4.2 - Wirtschaftlichkeit 
 
(1) Ist die Miete für eine Wohnung unter Berücksichtigung des Einzelfalles als unangemessen 
bewertet worden und kommt als kostensenkende Maßnahme nur ein Wohnungswechsel in Be-
tracht, sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Leistungsgewährung 
besonders zu beachten.  
 
(2) Insbesondere muss gemäß § 22 Absatz 1 Satz 4 SGB II eine Absenkung nicht gefordert 
werden, wenn diese unter Berücksichtigung der bei einem Wohnungswechsel zu erbringenden 
Leistungen unwirtschaftlich wäre. Unwirtschaftlich ist ein Wohnungswechsel auch dann, wenn 
die Aufwendungen für die derzeit bewohnte Wohnung zwar individuell unangemessen gemäß § 
4 WAV ggf. in Verbindung mit § 6 WAV bzw. gemäß § 5 WAV wären, ein Wohnungswechsel in 
eine Wohnung mit angemessenen Aufwendungen aber mit insgesamt höheren Aufwendungen 
verbunden wäre. 
 
(3) Vor der Aufforderung, die Aufwendungen für die Wohnung zu senken, ist eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung anzustellen. Um den Betrachtungszeitraum zu ermitteln, ist eine Progno-
seentscheidung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls anzustellen, wann mit 
dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug zu rechnen ist. Unwirtschaftlichkeit wird in der Re-
gel nur anzunehmen sein, wenn absehbar ist, dass die leistungsberechtigte Person in naher 
Zukunft aus dem Leistungsbezug ausscheidet. Als nahe Zukunft gilt ein Zeitraum von bis zu 
zwölf Monaten. Es ist nach Ablauf des prognostizierten Zeitraums nachvollziehbar zu prüfen 
und zu dokumentieren, inwieweit die getroffenen Prognosen realistisch waren. 
 
Bei der Berechnung ist daher die Differenz aus individuell angemessener Miete für die voraus-
sichtliche Dauer des Leistungsbezuges in der Regel von höchstens zwölf Monaten und dem 
unangemessenen Teil zu bilden und den durch einen Wohnungswechsel ausgelösten Kosten 
gegenüberzustellen. Dabei sind auch die unvermeidbaren Mietkosten für zwei Wohnungen zu 
berücksichtigen (siehe Nummer 8.3 Absatz 4). Übersteigen die durch den Wohnungswechsel 
ausgelösten Kosten den Differenzbetrag, so wird die in Nummer 4.1 Abs. 1 genannte Frist in 
der Regel auf bis zu höchstens zwölf Monate verlängert. Die Kostensenkung unterbleibt in die-
ser Zeit und die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung werden weiterhin 
übernommen. Nach Ablauf dieser Frist sind unverzüglich Maßnahmen zur Kostensenkung zu 
realisieren.  
Eine Kostensenkungsaufforderung innerhalb der voraussichtlichen Dauer des Leistungsbezu-
ges von in der Regel höchstens zwölf Monaten ist möglich, wenn sich die Prognose zwischen-
zeitlich verändern sollte. 
 
Ist in naher Zukunft nicht mit dem Ausscheiden aus dem Leistungsbezug zu rechnen, ist für die 
Berechnung von einer Dauer des Leistungsbezuges von 36 Monaten auszugehen. 
 
 
5 – Quadratmeterhöchstmiete gemäß § 5 WAV 
 
5.1 – Bestimmung der Angemessenheit aufgrund § 5 WAV 
 
(1) Die Einhaltung der Quadratmeterhöchstmiete ist auf der Grundlage der Spalte 3 der Tabelle 
A der Anlage 1 zur WAV und unabhängig vom Vorliegen besonderer Bedarfe gemäß § 6 WAV 
zu prüfen.  
 
(2) Zur Ermittlung der Quadratmetermiete nettokalt in therapeutischen Wohngemeinschaften, 
Pflegewohngemeinschaften und vergleichbaren Wohnformen ist die Nutzung von Neben- 
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und/oder Gemeinschaftsräumen nicht anteilig, sondern mit deren voller Quadratmeterfläche zu 
berücksichtigen. 
 
 
5.2 – Zweck der Regelung 
 
(1) Gemäß der Begründung zu § 5 WAV soll mit dieser Regelung die Vermietung von sehr ein-
fachen und kleinen Mietwohnungen oder Zimmern bis zum Richtwert bei sehr hohen Quadrat-
meterpreisen beispielsweise an Wohnungslose verhindert und dem Problem der Mietpreisüber-
höhung in Anlehnung an den Tatbestand des Mietwuchers begegnet werden. 
 
(2) Sofern im Einzelfall die Aufwendungen gemäß § 5 Absatz 2 WAV überschritten werden, ha-
ben sich die weiteren Maßnahmen, insbesondere die Anwendung von Nummer 4 dieser AV, an 
dem Ziel gemäß Absatz 1 auszurichten. Hierbei sind die nachfolgenden Regelungen zu beach-
ten. 
 
 
5.3 – Besonderheiten für Bestandsfälle 
 
(1) Die Regelungen in Nummer 4.1. Absatz 2 und 3 – Absehen von Maßnahmen zur Senkung 
der Wohnkosten – und Nummer 4.2. – Wirtschaftlichkeit – gelten entsprechend. 
 
(2) Sofern bei Personen mit besonderen Bedarfen für Unterkunft und Heizung nach oder ver-
gleichbar mit § 6 Absatz 4 bis 8 WAV eine adäquate Wohnform als angemessen anerkannt 
wurde, kommen Maßnahmen der Kostensenkung nur in Betracht, sofern eine bedarfsgerechte 
alternative Wohnform möglich und zumutbar ist. 
 
(3) Sofern bei als angemessen anerkannten kleinen Wohnungen bzw. Apartments die Voraus-
setzungen des § 5 WAV nur rechnerisch, nicht aber nach dem Zweck der Regelung vorliegen 
(z.B. kleines Apartment in guter Wohnlage), ist von Maßnahmen der Kostensenkung abzuse-
hen. 
 
 
5.4 – Besonderheiten bei der Neuanmietung von Wohnraum 
 
(1) Sofern für den Personenkreis mit besonderen Bedarfen für Unterkunft und Heizung gemäß § 
6 Absatz 4 bis 8 WAV (oder vergleichbar) bei einer erforderlichen Neuanmietung nur Wohnraum 
zur Verfügung steht, dessen tatsächliche Aufwendungen zwar angemessen gemäß § 4 ggf. in 
Verbindung mit § 6 WAV sind, jedoch die Quadratmeterhöchstmiete überschreiten, ist der Neu-
anmietung zuzustimmen, wenn andernfalls  
 
a) eine (fortgesetzte) kostenintensivere Wohnraumversorgung ggf. mit Betreuung erfolgen 

müsste, 
 

b) es zu einer Unterbringung nach dem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz kommen 
würde, 

 
c) der Grundsatz „ambulant vor stationär“ verletzt würde oder 
 
d) eine einer Krankheit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit entsprechende  
    Wohnraumversorgung nicht möglich wäre. 
 
(2) Der Neuanmietung von Wohnungen / Apartments, die die Voraussetzungen des § 5 WAV 
zwar erfüllen, aber aufgrund von beispielsweise Lage und Ausstattung offensichtlich den in 
Nummer 5.2. Absatz 1 genannten Zweck der Regelung nicht erfüllen, ist zuzustimmen. 
 
Dies gilt auch für sogenannte Trägerwohnungen in Verbindung mit genehmigten Maßnahmen 
von ambulant betreutem Einzel- oder Gruppenwohnen nach dem SGB XII. Entscheidungen für 
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Leistungsempfangende nach dem SGB II sind nur im Einvernehmen mit dem zuständigen Be-
zirksamt zu treffen. 
 
 
6 - Selbstgenutztes Wohneigentum  
 
6.1 – Grundsatz 
 
(1) Die Beurteilung der Angemessenheit selbstgenutzten Wohneigentums, das nach § 12 Ab-
satz 3 Nr. 4 SGB II und § 90 Absatz 2 Nr. 8 SGB XII als Vermögen geschützt ist, unterliegt den 
Bedingungen des § 22 Absatz 1 SGB II und § 35 Absatz 2 SGB XII. 
(2) Um eine Privilegierung von Eigentümern gegenüber Mietern zu verhindern, unterliegt die 
Prüfung der Angemessenheit den gleichen Kriterien wie die Prüfung der Angemessenheit von 
Mieten auf Grundlage der WAV mit der Folge, dass ggf. kostensenkende Maßnahmen  einzulei-
ten sind.  
 
(3) Die Angemessenheitsprüfung der in § 2 Absatz 3 WAV genannten Kosten in ihrer Gesamt-
heit erfolgt nach den in § 4 WAV in Verbindung mit § 6 WAV beschriebenen Maßstäben für 
Mietwohnungen. Dabei sind auch einmalig anfallende Bedarfe, z.B. im Rahmen des Erhal-
tungsaufwandes, zu berücksichtigen.  
 
(4)  Nummer 3.1. Absatz 3 gilt für selbstgenutztes Wohneigentum entsprechend.  
 
 
6.2 - Erhaltungsaufwand 
 
(1) Unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur (§ 2 Absatz 3 Buchstabe c) 
WAV) werden gemäß § 22 Absatz 2 SGB II in die Gesamtangemessenheitsbeurteilung der Kos-
ten für die Unterkunft einbezogen. Wird die Angemessenheit bezogen auf den darin genannten 
12-Monatszeitraum allein durch den einmalig anfallenden Erhaltungsaufwand überschritten, 
kann der überschreitende Anteil zur Sicherung der Unterkunft als Darlehen erbracht werden, 
das dinglich gesichert werden soll. 
 
(2) Unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur sind dabei nur zeitlich be-
sonders dringliche Aufwendungen, die absolut unerlässlich sind. 
 
(3) Die preisgünstigste Variante unabweisbaren Erhaltungsaufwandes ist durch Vorlage von 
mindestens drei entsprechenden Kostenvoranschlägen zu belegen. 
 
(4) Einmalig anfallender Erhaltungsaufwand ist  nicht mittels monatlicher pauschaler Zahlung 
abzudecken. Gleiches gilt für einmalige Sonderumlagen die durch Beschluss der Eigentümer-
gemeinschaft erbracht werden müssen. Die einzig zulässige Ausnahme bildet die bei Eigen-
tumswohnungen mit den Hauslasten zu zahlende Instandhaltungsrücklage, die durch binden-
den Beschluss der Eigentümergemeinschaft monatlich erbracht werden muss. 
 
 
6.3 - Tilgungsleistungen 
 
(1) Die Regelung des § 2 Absatz 3 Buchstabe f) WAV hat ihre Grundlage in der höchstrichterli-
chen Rechtsprechung (BSG - B 14 AS 79/10 R – vom 07.07.2011). Danach ist die Übernahme 
von Tilgungsleistungen nach dem SGB II in Ausnahmefällen, in denen es in der Regel nur um 
die Tilgung einer Restschuld geht und die Vermögensbildung bereits weitgehend abgeschlos-
sen ist, nicht ausgeschlossen. Hier tritt der Aspekt des Vermögensaufbaus aus Mitteln der Exis-
tenzsicherung gegenüber dem auch vom SGB II verfolgten Ziel, die Beibehaltung der Wohnung 
zu ermöglichen, zurück. 
 
(2) Als weitgehend abgeschlossen ist eine Finanzierung dann anzusehen, wenn die Tilgungs-
leistungen (z.B. bei einem Annuitätendarlehen) die Zinsleistungen bereits bei Weitem über-
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schreiten, also mindestens 70% der zu erbringenden Zahlungsrate bei einer Anfangstilgung von 
1% betragen. Für diesen Fall kommt eine Übernahme der Tilgungsleistungen auf Grundlage 
des § 22 Absatz 1 Satz 1SGB II jedenfalls dann in Betracht, wenn die Kosten in Form von Til-
gungsleistungen unvermeidbar sind, weil ansonsten der Verlust des selbst genutzten Wohnei-
gentums droht und soweit die tatsächlichen Aufwendungen für das selbstgenutzte Wohneigen-
tum insgesamt die individuelle Angemessenheit gemäß § 4 ggf. in Verbindung mit § 6 WAV 
nicht übersteigen. 
 
(3) Absatz 1 und 2 gelten auch für Leistungsberechtigte nach dem SGB XII. 
 
 
6.4 – Besonderheiten bei der Angemessenheitsprüfung 

(1) Die individuelle Prüfung der Angemessenheit hat unter Berücksichtigung der Besonderheit 
des Einzelfalles zu erfolgen, wenn die tatsächlichen Aufwendungen gemäß  § 2 Absatz 3 WAV 
den maßgeblichen Richtwert gemäß § 4 WAV überschreiten. Zur Beurteilung, ob die tatsächli-
chen Kosten auch unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles nicht mehr als 
angemessen bewertet werden können, sollten mindestens folgende Umstände gewürdigt wer-
den: 
a) die Perspektive des Leistungsbezugs, 
 
b) der Zeitraum zwischen Eigentumserwerb und Eintritt der Hilfebedürftigkeit (z.B. wegen 

Schicksalsschlages oder mangelnder Vorsorge für die Wechselfälle des Lebens), 
 

c) die Dauer der Restfinanzierung, 
 
d) die Lebens- und Kreditbedingungen bei Abschluss des Kreditvertrages, 
 
e) der Zustand der Immobilie (zukünftig entstehender Erhaltungsaufwand), 
 
f) sonstige Härtefallkriterien wie bei Mietern (§ 6 WAV). 

 
(2) Ergibt die Angemessenheitsprüfung, dass die Aufwendungen den individuell festgestellten 
angemessenen Umfang übersteigen, soll vorrangig auf Maßnahmen hingewirkt werden, die 
durch Teilvermietung oder Eigenbeteiligung aus nicht anrechenbaren Einkünften oder geschütz-
tem Barvermögen den Erhalt einer an sich von dem Vermögenseinsatz geschützten Immobilie 
ermöglichen. Nummer 4.1. Absatz 1 gilt entsprechend. 
 
 
7 - Sozialer Wohnungsbau – Förderungsabbau 
 
Wird die Miete einer Wohnung im sozialen Wohnungsbau durch die Beendigung der Grundför-
derung unangemessen und wird keine Anschlussförderung bewilligt, können die betroffenen 
Mieter zur Vermeidung von finanziellen Härten Mietausgleich und Umzugskostenhilfe nach den  
jeweiligen Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Mietausgleich und Umzugskosten-
hilfe für vom Wegfall der Anschlussförderung betroffene Mieter im sozialen Wohnungsbau bei 
der Investitionsbank Berlin beantragen (zur Berücksichtigung bei den Mietkosten siehe Nummer 
11). 
 
 
8 - Wohnungswechsel 
 
8.1 - Grundsatz 
 
(1) Nach einem Umzug sind die Bedarfe für Unterkunft und Heizung der neuen Wohnung im 
Rahmen der Angemessenheitsbestimmungen der WAV auch ohne vorherige Zusicherung zu 
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übernehmen, wenn der Umzug erforderlich war (vgl. Nummer 8.2. Absatz 5). Dies gilt nicht für 
die Personengruppen nach Absatz 5. 
 
(2) Die Regelung des § 22 Absatz 6 SGB II und § 35 Absatz 2 Satz 5 und 6 SGB XII stellt klar, 
dass die Übernahme der darin genannten Leistungen (Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkau-
tionen, Umzugskosten) grundsätzlich möglich ist, sofern der zuständige Träger der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende oder der Träger der Sozialhilfe die vorherige Zusicherung oder Zu-
stimmung dazu erteilt hat. Über die Gewährung ist nach pflichtgemäßem Ermessen zu ent-
scheiden (§ 22 Absatz 6 Satz 1 SGB II, § 35 Absatz 2 Satz 5 SGB XII). 
 
(3) Unter den Bedingungen des § 22 Absatz 6 Satz 2 SGB II und § 35 Absatz 2 Satz 6 SGB XII 
soll die Zusicherung oder Zustimmung bei Vorliegen folgender Bedingungen erteilt werden: 
 
a) der Umzug wurde vom zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder Trä-

ger der Sozialhilfe veranlasst (als Maßnahme zur Senkung unangemessener Kosten für die 
Wohnung) o d e r 

 
b) der Umzug ist aus anderen Gründen notwendig (siehe Nummer 8.2). Dies ist nur dann zu 

bejahen, sofern die Zusicherung oder Zustimmung zu den Aufwendungen für die neue Woh-
nung erteilt wurde, u n d  

 
c) ohne die Zusicherung oder Zustimmung eine Wohnung in angemessenem Zeitraum nicht 

gefunden werden kann.  
 
(4) Vor Erteilung der Zusicherung oder der Zustimmung ist sicherzustellen, dass die Nach-
rangsgrundsätze (§ 3 Absatz 3 und § 5 SGB II, § 2 SGB XII) gewahrt und anderweitige Mög-
lichkeiten, auch durch andere Leistungsträger (z.B. Mobilitätshilfen nach SGB II in Verbindung 
mit SGB III), ausgeschöpft wurden. 
 
(5) Wollen Personen umziehen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Zusi-
cherung zur Übernahme der Bedarfe für Wohnung und Heizung gemäß § 22 Absatz 5 Satz 1 
bis 3 SGB II nur zu erteilen, wenn 
 
a) der Betroffene aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern 

oder eines Elternteils verwiesen werden kann (z.B. bei familiärer Gewalt; bereits vorange-
gangen Jugendhilfemaßnahmen; Familiensituationen, die das Maß üblicher Generationskon-
flikte überschreiten), 

 
b) der Bezug der Wohnung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist oder 
c) ein sonstiger, ähnlich schwerwiegender Grund vorliegt (z.B. bei Maßnahmen für Betreutes  

Einzel- oder Gruppenwohnen gemäß SGB XII oder SGB VIII, die durch den Sozialhilfe- bzw. 
Jugendhilfeträger bewilligt wurden; Schwangerschaft; Gründung einer eigenen Familie), 

 
siehe auch Nr. 8.2 Absatz 7. Sofern eine der Voraussetzungen nach den Buchstaben a) bis c) 
vorliegt, kann vom Erfordernis der Zusicherung abgesehen werden, wenn es dem Betroffenen 
aus wichtigem Grund nicht zumutbar war, die Zusicherung einzuholen. 
 
(6) Werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 Absatz 1 Satz 2 SGB II nach ei-
nem nicht erforderlichen Umzug begrenzt, sind sie bei einer Veränderung der Bedarfsgemein-
schaft neu festzusetzen. 
 
 
8.2 - Umzugskosten / Verfahren bei Umzug 
 
(1) Die Erteilung von Zusicherungen oder Zustimmungen zur Übernahme von Umzugskosten ist 
in der Regel unter Beachtung der Grundsätze gemäß Nummer 8.1 zu erteilen, weil davon aus-
zugehen ist, dass ohne die Zusicherung oder Zustimmung ein Umzug in angemessenem Zeit-
raum nicht zu realisieren ist. 
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(2) Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Umzug entweder 
 
a) vom zuständigen Träger veranlasst  o d e r  
 
b) die Zusicherung oder Zustimmung zu den Aufwendungen für die neue Wohnung im  
    Zusammenhang mit einem vom Antragstellenden beantragten Umzug erteilt wurde.   
 
(3) Somit ist zunächst gemäß § 22 Absatz 4 SGB II vor Abschluss eines Vertrages über eine 
neue Wohnung zu prüfen, ob der Umzug erforderlich ist (diese Entscheidung trifft der abgeben-
de Träger verbindlich und mit Wirkung für die Leistungen nach § 22 Absatz 5 SGB II), die Krite-
rien der Angemessenheit am Ort des gewünschten Zuzugs erfüllt sind und der zuständige Trä-
ger folglich verpflichtet ist, die Zusicherung zu erteilen. Eine Zusicherung kann im Einzelfall je-
doch auch bei nicht erforderlichen Umzügen erteilt werden.  
Der für den Ort der neuen Wohnung örtlich zuständige kommunale Träger außerhalb des Lan-
des Berlin ist zu beteiligen. Entweder ist von der antragstellenden Person eine Bestätigung zur 
Angemessenheit der Aufwendungen für die neue Wohnung vom dort zuständigen kommunalen 
Träger der Grundsicherung einzuholen oder direkt mit dem Träger Kontakt aufzunehmen. Glei-
ches empfiehlt sich für die am Zuzugsort zu treffende Entscheidung zur Übernahme einer Miet-
kaution, damit die Hilfesuchenden vor Anmietung der Wohnung umfassend über den Leis-
tungsumfang der Kosten, die infolge des Umzuges entstehen, informiert sind. 
 
Von der für Soziales zuständigen Senatsverwaltung getroffenen Zuständigkeitsregelungen bei 
Umzügen innerhalb des Landes Berlin bleiben davon unberührt. 
 
(4) Bei der Beurteilung der Erforderlichkeit eines beantragten Wohnungswechsels sind die Ziel-
richtungen des SGB II und die Grundsätze aus Nummer 1 dieser Ausführungsvorschriften 
ebenso zu beachten, wie die Besonderheiten, die den Personenkreis im Bereich des SGB XII 
betreffen können. Dies beinhaltet auch die Prüfung,  
 
a) ob der gewünschte Wohnungswechsel während der Zeit der Hilfebedürftigkeit realisiert wer-

den muss o d e r  
 
b) ob es dem Antragstellenden zuzumuten ist, zunächst die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 

zur Bestreitung des Lebensunterhaltes abzuwarten, um die beantragte Leistung aus eigenen 
Kräften realisieren zu können. 

 
(5) Erforderlich kann ein Umzug zum Beispiel sein 
 
a) im Zusammenhang mit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit außerhalb des Landes Berlin   

(Bei der Entscheidung zu Umzugskosten ist Nummer. 8.1 Absatz 4 zu beachten), 
 
b) im Ausnahmefall im Zusammenhang mit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit innerhalb des 

Landes Berlin (z.B. bei Schichtarbeit mit Nachtdiensten und ungünstigen Verkehrsbedingun-
gen, langen Arbeitswegen und festgelegten Abholzeiten für Kinder bei Alleinerziehenden), 

 
c) bei Veränderung der familiären Situation (z.B. Trennung der Ehe- oder Lebenspartner einer 

Bedarfsgemeinschaft, wenn einer der Partner neuen Wohnraum benötigt; Gründung einer 
Familie, auch zukünftig entstehender Bedarf), 

 
d) wenn die Sicherung des Wohnraumes mit der Übernahme von Mietschulden bei wiederholt 

aufgetretenen Mietschulden nicht mehr gewährleistet ist und Wohnungslosigkeit einzutreten 
droht, 

 
e) bei gesundheitlicher Gefährdung (z.B. durch schlechte Wohnverhältnisse, die nicht in vertret-

barer Zeit durch den Vermieter behoben werden, oder bei drohender Gewalt Dritter), 
 

f)  wegen unzumutbar beengter Wohnverhältnisse.   
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Es ist zu beachten, dass Kindern eigener Wohnraum zur Verfügung stehen muss. Ob  meh-
reren Kindern die gemeinsame Nutzung eines Raumes zumutbar ist, hängt von der Beson-
derheit des Einzelfalles ab (z.B. Größe des Raumes, Altersunterschiede, Geschlecht).  
 
Auch zukünftig entstehender Wohnraummehrbedarf ist zu berücksichtigen (z.B. bei Schwan-
gerschaft ab der 13.Woche); 

 
g) aus krankheits-, behinderungs- und/oder altersbedingten Gründen, wenn sich daraus ein 

Wohnraum(mehr)bedarf ergibt, der in der vorhandenen Wohnung nicht gedeckt werden 
kann. 

 
(6) Grundsätzlich nicht erforderlich ist ein Umzug zum Beispiel 
 
a) bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres  (siehe aber Nummer 8.1 Absatz 5), 
 
b) wegen schlechter Ausstattung einer Wohnung,  
 
c) bei Wunsch nach anderer Wohnumgebung. 
 
(7) Da die Beurteilung der Erforderlichkeit eines Umzuges, aber auch der Zumutbarkeit von 
Maßnahmen zur Senkung der Mietkosten, von der besonderen Situation des Einzelfalls geprägt 
ist, ist in Zweifelsfällen der Sozialdienst in den Sozialämtern der Bezirke hinzuzuziehen. 
 

(8) Eine unter Beachtung der Absätze 1 bis 6 und der unter Nummer 8.1 genannten Grundsätze 
erteilte Zusicherung oder Zustimmung für die Übernahme von Umzugskosten ist mit dem Hin-
weis zu versehen, dass sich diese nur auf die notwendigen Kosten und den notwendigen Um-
fang der Kosten bezieht. Die Antragstellenden sind vorrangig und weitgehend auf Selbsthilfe-
möglichkeiten sowie auf die Inanspruchnahme von privaten Hilfeleistungen hinzuweisen. 
 
(9) Notwendige Umzugskosten sind 
 
a) bei Selbsthilfe die marktüblichen Kosten eines Mietfahrzeugs sowie Kosten für Beköstigung 

mithelfender Personen (pauschal 20 € pro Person bis zu maximal 4 Personen abhängig von 
der Haushaltsgröße), sonstige für den Umzug notwendige Hilfsmittel (z.B. Umzugskartons), 

 
b) Kosten für den Umzug durch eine Umzugsfirma, wenn Gründe vorliegen, die die Einschal-
 tung einer Umzugsfirma rechtfertigen (z.B. Alter, Behinderung, unzureichende körperliche 
 Konstitution; insbesondere auch für den Personenkreis des SGB XII). Hierbei ist die Vorlage 
 von drei Kostenvoranschlägen von Umzugsunternehmen durch die antragstellende Person 
 erforderlich. Dem günstigsten Angebot ist der Vorzug zu geben, sofern die Leistungsinhalte 
 vergleichbar sind. Mit dem Bewilligungsbescheid ist die Kostenübernahmebescheinigung 
 unter Nennung des ausgewählten Umzugsunternehmens und unter Bezugnahme auf das 
 entsprechende Kostenangebot auszustellen. Nach erfolgtem Umzug wird vom Umzugsun-
 ternehmen mit der Bewilligungsstelle abgerechnet. 
 
 
8.3 - Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen 
 
(1) Über die Erteilung von Zusicherungen/Zustimmungen für Wohnungsbeschaffungskosten 
und Mietkautionen ist abhängig von der Berliner Wohnungsmarktsituation einzelfallbezogen zu 
entscheiden.  
 
a) Zu Wohnungsbeschaffungskosten zählen Aufwendungen, die mit dem Finden und der An-

mietung von Wohnraum verbunden sind.  
 

b) Mietkautionen sind Sicherheiten für den Vermieter zur Erfüllung der Pflichten des Mieters im 
Sinne von § 551 BGB. Sie dürfen danach grundsätzlich höchstens drei Monatsgrundmieten 
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betragen. Die Berücksichtigung von Nebenkosten ist dabei nicht zulässig, sofern diese aus-
gewiesen sind.  
 

(2) In der Regel ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung des Berliner Wohnungs-
marktes eine Wohnung für Hilfeempfangende ohne die Zusicherung oder Zustimmung zur 
Übernahme von Genossenschaftsanteilen als Wohnungsbeschaffungskosten und/oder einer 
Mietkaution in angemessenem Zeitraum nicht gefunden werden kann. Dies gilt in besonderem 
Maße für bestimmte Personengruppen mit individuellen Marktzugangshemmnissen (z.B. Woh-
nungslose). Die Zusicherung oder Zustimmung ist mit den in Absatz 6 genannten Hinweisen zu 
erteilen. Abweichend von Satz 1 ist bei Untermietverhältnissen davon auszugehen, dass diese 
in der Regel ohne Zahlung einer Mietkaution eingegangen werden können, sofern es sich hier-
bei nicht um die Anmietung von Wohnraum einer sog. Trägerwohnung im Rahmen einer Maß-
nahme handelt. 
 
(3) Eine Zusicherung oder Zustimmung für die Übernahme anderer als der in Absatz 2 genann-
ten Wohnungsbeschaffungskosten ist in der Regel nicht zu erteilen. Eine unabdingbare Not-
wendigkeit von anderen Wohnungsbeschaffungskosten ist gegebenenfalls von der antragstel-
lenden Person nachzuweisen.  
 
(4) Sofern im Einzelfall geboten, sind unvermeidbare doppelte Mietzahlungen (in der Regel für 
einen Monat; nur ausnahmsweise bis zu höchstens drei Monaten) bei erteilter Zustimmung zum 
Umzug als Wohnungsbeschaffungskosten zu berücksichtigen. Gleiches gilt bei Unterbringung 
im Pflegeheim ggf. auch für mehr als drei Monate, wenn beispielsweise die Auflösung der Woh-
nung eine Genehmigung des Vormundschaftsgerichtes erfordert. 
(5) Im Rahmen der einzelfallbezogenen Entscheidung über die Erteilung einer Zusicherung o-
der Zustimmung zur Übernahme von Genossenschaftsanteilen und/oder Mietkautionen ist zu 
prüfen, ob 
 
a)  diese Leistungen gemäß § 42 a Absatz 1 Satz 1 SGB II aus geschütztem Vermögen des 

Hilfeempfangenden im Wege der Selbsthilfe erbracht werden können, 
 
b)  durch Beendigung eines bisherigen Mietverhältnisses zur Auszahlung gelangende Genos-

senschaftsanteile und/oder Mietkautionen erneut für diesen Zweck eingesetzt werden kön-
nen. 

 
(6) Eine unter Beachtung des Absatzes 1 und der unter Nummer 8.1 genannten Grundsätze 
erteilte Zusicherung oder Zustimmung für die Übernahme von Wohnungsbeschaffungskosten 
(Genossenschaftsanteile) oder einer Mietkaution ist mit dem Hinweis zu versehen, dass 
 
a) sich diese nur auf die notwendigen Kosten und den notwendigen Umfang der Kosten bezieht  

 
 u n d  

 
b) die Zusicherung oder Zustimmung (gegebenenfalls teilweise) ihre Gültigkeit verliert, wenn die 

Anmietung einer Wohnung in der Folgezeit noch ohne Wohnungsbeschaffungskosten 
und/oder  Mietkaution möglich ist (zum Beispiel auch durch Verhandlung mit dem potentiel-
len Vermieter). 

 
(7) Die Höhe von Genossenschaftsanteilen ist abhängig von den Regelungen in den jeweiligen 
Satzungen der Genossenschaften. Der Kostenumfang für zu übernehmende Genossenschafts-
anteile soll angemessen sein. Als Orientierung kann das Dreifache der Bruttowarmmiete die-
nen. Ist der Kostenumfang als nicht angemessen bewertet worden, scheidet eine teilweise 
Übernahme der Kosten aus, da in diesem Fall die Anmietung der Wohnung nicht sichergestellt 
werden kann. 
 
(8) Der Bewilligungsbescheid (inklusive Darlehensvertrag und Abtretung, siehe Nummer 8.4) ist 
erst nach Vorlage des konkreten Mietvertrages zu erteilen. Die Zahlung der zugesicherten Leis-
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tungen erfolgt direkt auf die für diesen Zweck speziell eingerichteten oder von den Vermietern 
angegebenen Konten. 
 
 
8.4 – Sicherung der Rückzahlungsansprüche – Darlehen, Abtretung 
 
(1) Mietkautionen und Genossenschaftsanteile sind von ihrer Rechtsnatur her an den Mieter 
rückzahlbare Leistungen im Falle der Beendigung eines Mietverhältnisses (bei Genossenschaf-
ten ist dazu die Mitgliedschaft zu kündigen). Auf der Grundlage des § 22 Absatz6SGB II und § 
35 Absatz 2 Satz 5 zweiter Halbsatz SGB XII soll deswegen diese Geldleistung als Darlehen 
erbracht werden. 
 
(2) Wird die/der Übernahme einer Mietkaution oder von Genossenschaftsanteilen (als Woh-
nungsbeschaffungskosten) zugesichert/zugestimmt, ist die Zusicherung/Zustimmung bereits mit 
dem Hinweis zu versehen, dass die Übernahme dieser Kosten nur auf Darlehensbasis erfolgt 
und vom Antragstellenden und gleichzeitig zukünftigen Mieter der anzumietenden Wohnung der 
Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution/Genossenschaftsanteile einschließlich anfallender 
Zinsen bzw. Dividenden an den jeweils zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende/Sozialhilfeträger abzutreten ist. Sofern Abtretungen (z.B. durch Satzung einer Genos-
senschaft) ausgeschlossen sind, sollte im Rahmen der Ermessensausübung Wohnungsange-
boten der Vorzug gegeben werden, bei denen die Rückführung des Darlehens durch Abtretung 
gesichert werden kann oder bei denen diese Leistungen nicht erbracht werden müssen. 
 
(3) Die in Absatz 2 genannten Rückzahlungsansprüche sind auf der Grundlage des entspre-
chenden Bewilligungsbescheides und/oder eines Darlehensvertrages an das Land Berlin abzu-
treten. Wird ein Darlehensvertrag geschlossen, ist der Bescheid mit dem Hinweis zu versehen, 
dass der Vertrag Bestandteil des Bescheides ist. Gleichzeitig sind mit dem Bescheid und/oder 
dem Darlehensvertrag die Rückzahlungsmodalitäten zu regeln für den Fall  
 
a) der Beendigung der Hilfebedürftigkeit, 
 
b) der nicht – vollständig - erfolgten Rückzahlung (z.B. bei nicht vertragsgemäß vorgenomme-

nen Renovierungsverpflichtungen durch den Mieter oder wegen sonstiger Mängel). 
 
Die Regelungen des § 42 a SGB II zur Tilgung von Darlehen durch Aufrechnung bleiben un- 
berührt. Darlehensnehmer im Sinne dieser Vorschrift sind die Mieter der Wohnung. 

 
(4) Bei der Festlegung der Modalitäten der Darlehensrückzahlung durch die Hilfeempfangenden 
ist zu beachten, dass die Aufnahme bzw. Beibehaltung einer Beschäftigung und die Zielsetzung 
gegebenenfalls erbrachter finanzieller Anreize im Zusammenhang mit der Aufnahme einer Be-
schäftigung dadurch nicht gefährdet werden darf. 
 
(5) Eine Durchschrift der im Zusammenhang mit dem Bewilligungsbescheid unterzeichneten 
Abtretungserklärung ist dem Vermieter zu übersenden mit dem Hinweis, dass die Beendigung 
des Mietverhältnisses oder sonstige Gründe, die zur Rückzahlung der bewilligten Leistung füh-
ren, unverzüglich mitgeteilt werden müssen. Gleichzeitig ist vom Vermieter die Vorlage einer 
Ausfertigung der entsprechenden detaillierten Abrechnung zu erbitten. Der Zeitraum zur Vorla-
ge einer entsprechenden Abrechnung ist bei Mietkautionen in der Regel mit ca. drei bis sechs 
Monaten als angemessen anzusehen. Bei Genossenschaftsanteilen kann dies – satzungsab-
hängig – auch einen längeren Zeitraum beanspruchen. Die Tilgung des Darlehens ist dem 
Vermieter ebenfalls mitzuteilen. 
 
 
9 – Sonstige Aufwendungen für die Wohnung 
 
(1) Kosten für notwendige Renovierungen/Schönheitsreparaturen sind als mietvertraglich ge-
schuldete Leistung während der Laufzeit des Mietvertrages oder bei berechtigter Forderung des 
Vermieters bei Auszug im Rahmen der Kosten für die Wohnung zu übernehmen, soweit sie 
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angemessen sind. Dies kann sowohl einmalige als auch laufende Leistungen betreffen. Danach 
sind aus dem Regelbedarf gemäß § 20 SGB II/ § 27 a SGB XII lediglich kleinere Ausbesse-
rungs- und Reparaturarbeiten zu decken.  
Für den Sonderfall der Mietfreiheit wegen Übernahme der Renovierung bei Einzug ist Nummer 
3.8 zu beachten. 
 
(2) Die vorrangige Verpflichtung des Vermieters ist zu beachten, z.B.  
 
a) wegen unwirksamer Fristenregelungen im Mietvertrag, die die gesetzlichen Regelung gemäß 

§ 535 BGB zur Renovierung der Wohnräume aufleben lässt, 
 
b) wenn die Pflicht zur Renovierung der Wohnräume nicht vertraglich auf den Mieter überwälzt 

ist. 
 
(3) Für die Feststellung des Kostenumfanges einer notwendigen Renovierung in Eigenleistung 
(Regelfall für den Personenkreis des SGB II) sind unter Berücksichtigung der Prüfungsergeb-
nisse der Renovierungsnotwendigkeiten entsprechende Kostenvoranschläge für den Material-
aufwand vorzulegen (mindestens drei), bei denen dem günstigsten Angebot bei gleichem Leis-
tungsumfang der Vorzug zu geben ist. 
Sofern die Renovierung unter Inanspruchnahme von Nachbarschaftshilfe durchgeführt wird, 
werden folgende Pauschalbeträge für die Beköstigung mithelfender Personen als angemessen 
angesehen: 
 
Für einen Raum     30,- € 
Für jeden weiteren Raum    15,- € 
 
(4) Absatz 3 Satz 1 gilt auch für die Ermittlung des Kostenumfanges in Fällen, in denen eine 
Fachfirma die Renovierung durchführen muss. 
 
 
10 – Mietschulden  
 
10.1 – Prävention 
 
(1) Gemäß § 22 Absatz 7 Satz 1 SGB II und § 35 Absatz 1 Satz 2 SGB XII sind Leistungen für 
Unterkunft und Heizung auf Antrag der Hilfeempfangenden an den Vermieter oder andere 
Empfangsberechtigte (wie zum Beispiel Energieversorgungsunternehmen) zu zahlen. 
 
(2) Gemäß § 22 Absatz 7 Satz 2 SGB II und § 35 Absatz 1 Satz 4 sollen die Kosten für Unter-
kunft und Heizung in den Fällen, in denen die zweckentsprechende Verwendung der hierfür 
gewährten Leistung nicht sichergestellt ist, direkt an den Vermieter oder andere Empfangsbe-
rechtigte (wie zum Beispiel Energieversorgungsunternehmen) überwiesen werden.  
 
(3) Damit stellt § 22 Absatz 7 Satz 1 und 2 SGB II die Ausnahme von dem in § 42 SGB II formu-
lierten Grundsatz der Überweisung von Geldleistungen auf das (inländische) Konto der Hilfe-
empfangenden dar. 
 
(4) Ziel der genannten Regelungen ist die Sicherung der Wohnung und somit die Vermeidung 
von Miet- und/oder Energiekostenschulden.  
 
(5) Eine direkte Überweisung der Leistungen für Unterkunft und Heizung an Vermieter oder an-
dere Empfangsberechtigte gemäß Absatz 2 bedarf daher konkreter Anhaltspunkte, die der 
zweckentsprechenden Verwendung entgegenstehen. Entsprechende Tatbestände sind bereits 
in § 22 Absatz 7 SGB II bzw. § 35 Absatz 1 Satz 4 SGB XII (nicht abschließend) aufgezählt. 
Grundsätzlich  angenommen werden kann dies darüber hinaus zum Beispiel 
 
a) wenn bereits in der Vergangenheit Miet- und/oder Energiekostenrückstände aufgetreten sind 

oder aktuell bestehen, 
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b) wenn bereits bei Antragstellung aus den Unterlagen erkennbar ist, dass in der Vergangenheit 

die Miete nicht regelmäßig und pünktlich entrichtet wurde, 
 
c) wenn auf dem Konto, das für die Überweisung der Geldleistung angegeben wurde, bereits 

bei Antragstellung Überziehungskredite in Anspruch genommen wurden, 
 
d) bei Bestehen sonstiger Schuldverpflichtungen, 
 
e) wenn auf Grund von Gutachten/Stellungnahmen von zuständigen Stellen (wie Soziale und 

ärztliche Dienste) die Persönlichkeit des Betroffenen die eigenständige Sicherstellung von fi-
nanziellen Verpflichtungen (noch) nicht ermöglicht, 

 
f)  bei betreuten Wohnformen unter den Bedingungen des Buchstaben e), 
 
g)  in Fällen, in denen Wohnungen aus dem „Geschützten Marktsegment“ angemietet wurden, 
 
h) Sanktionen ab der zweiten Stufe gemäß § 31 a SGB II verhängt wurden. 
 
Gegebenenfalls können die Sozialen Dienste der bezirklichen Sozialämter zur Klärung unter-
stützend hinzugezogen werden. 
 
(6) In Fällen, in denen die Höhe der bewilligten Leistungen für die Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung die tatsächlichen Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht decken, ist bei Direktüber-
weisung an den Vermieter oder andere Empfangsberechtigte darauf hinzuwirken, dass die 
Überweisung in voller Höhe der tatsächlichen Bedarfe erfolgt, sofern die insgesamt bewilligten 
Leistungen dies zulassen. Dazu ist die Einverständniserklärung der hilfeempfangenden Person 
erforderlich. 
 
(7) Zur Vermeidung von Miet- und/oder Energiekostenschulden kann es erforderlich sein, dass 
die Hilfeempfangenden in regelmäßigen Abständen die zweckentsprechende Verwendung der 
an sie ausgezahlten Leistungen für Wohnung und Heizung durch Vorlage geeigneter Belege 
wie Mietquittungen oder Kontoauszüge nachweisen. Im Bereich des SGB II ist spätestens im 
Zuge des Weiterbewilligungsantrages die zweckentsprechende Verwendung zuvor ausgezahl-
ter Leistungen für Wohnung und Heizung zu prüfen. 
 
(8) Spätestens nach dem ersten Auftreten von Rückständen bei der Zahlung von Mieten 
und/oder Energiekosten ist eine der Maßnahmen gemäß Absatz 5 oder 7 zu ergreifen. 
 
 
10.2 - Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft 
 
(1) Die Übernahme von Mietschulden dient dem Erhalt von angemessenem Wohnraum. Dem 
Erhalt angemessenen Wohnraums steht die Anmietung einer vom gleichen Vermieter zur An-
mietung bereitgestellten Ersatzwohnung mit individuell angemessenen Aufwendungen gleich.  
 
(2) Bei der Übernahme von Schulden zur 
 
a) Sicherung der Wohnung (Mietschulden) oder 
 
b) Behebung einer vergleichbaren Notlage (z.B. drohende Sperrung der Energie-, Wasser- oder 

Heizungszufuhr) 
 

handelt es sich um eine Ermessensentscheidung, die den besonderen Umständen des Einzel-
falls Rechnung zu tragen hat. Sie kann gemäß § 22 Absatz 8 SGB II nur erfolgen, wenn bereits 
Leistungen für Wohnung und Heizung erbracht werden. Diese Leistungsvoraussetzung ist auch 
erfüllt, wenn der Anspruch auf Leistungen für Wohnung und Heizung besteht, aber noch nicht 
realisiert wurde. Entscheidungen über die Übernahme für erwerbsfähige Personen, die nicht 
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hilfebedürftig im Sinne des SGB II sind, erfolgen auf der Grundlage des § 36 SGB XII, ebenso 
für Hilfeempfangende, die dem Personenkreis des SGB XII angehören. Grundsätzlich sind bei 
der Ausübung des Ermessens auch Wirtschaftlichkeitsaspekte zu beachten. 
 
(2a) Keine Schulden im Sinne des § 22 Absatz 8 SGB II liegen bei Haushaltsenergiekosten-
rückständen vor, wenn die Rückstände bei Zahlung der geforderten Abschlagsbeträge nur 
durch einen erhöhten Energiebedarf in einem Abrechnungszeitraum, für den bereits Leistungen 
nach dem SGB II erbracht wurden, verursacht wurden. In diesem Fall kommt die darlehenswei-
se Übernahme nach § 24 Absatz 1 SGB II in Betracht. Insoweit sind die Hinweise  zu § 24 SGB 
II der Bundesagentur für Arbeit in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden. 
 
(3) Ist die Übernahme von Mietschulden zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit gerechtfertigt 
und notwendig, ist das Ermessen soweit eingeschränkt, dass im Regelfall die Hilfe wegen der 
erheblichen Folgen von Wohnungslosigkeit zu gewähren ist, wenn nur so ein Räumungsurteil 
abgewendet oder eine drohende Räumung vermieden werden kann. 
 
Für die Frage, ob die Hilfeleistung gerechtfertigt ist, sind auch das bisherige Verhalten der Hilfe-
suchenden sowie die Selbsthilfemöglichkeiten zur Beseitigung der Notlage (im Rechtskreis des 
SGB II auch der vorrangige Einsatz geschützten Vermögens gemäß § 22 Absatz 8 in Verbin-
dung mit § 12 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II) zu beachten. 
 
a)  Wohnungslosigkeit droht, wenn der Vermieter nach § 543 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 BGB die    

Wohnung wegen der Mietschulden gekündigt hat oder eine Kündigung deswegen konkret in 
Aussicht steht und kostenangemessener Wohnungsraum nicht ohne weiteres anzumieten 
ist. Es ist bei der Entscheidung über die Übernahme von Mietschulden zu beachten, dass 

 
aa) die Verpflichtung zur Übernahme der Mietschulden bis zum Ablauf von zwei Monaten 

nach Rechtshängigkeit einer Räumungsklage die Kündigung unwirksam macht (aller-
dings nur, wenn nicht innerhalb der vorangegangenen zwei Jahre schon einmal eine 
unwirksam gewordene Kündigung vorausgegangen ist); 

 
bb) die Übernahme der Mietschulden den Wohnraum tatsächlich sichern muss. Dies ist, 

wenn noch andere Kündigungsgründe vorliegen, in der Regel nicht möglich; 
 
cc) die Zusicherung des Vermieters zur Fortsetzung des Mietverhältnisses gegebenenfalls 

entscheidend für die Sicherung des Wohnraumes ist;  
 
dd) zur Sicherung des Wohnraumes im Räumungsverfahren ggf. auch die Übernahme der 

Anwalts- und Gerichtskosten erforderlich sein kann, um den Räumungsanspruch des 
Vermieters zu beseitigen; 

 
ee) auf dem Wohnungsmarkt verfügbarer Wohnraum auch für die betroffenen Personen 

konkret anmietbar sein muss (auch zum Beispiel trotz fehlender Mietschuldenfreiheits-
bescheinigung oder bei negativer Schufa-Auskunft), wenn die drohende Wohnungslo-
sigkeit verneint werden soll. Der Verweis auf das Geschützte Marktsegment reicht nur 
dann aus, die drohende Wohnungslosigkeit zu verneinen, wenn der zuständige Träger 
den Hilfeempfangenden eine konkrete Wohnung anbietet (BSG - B 14 AS 58/09 R - 
vom 17.06.2010); 

 
ff) eine Ablehnung der Übernahme von Mietschulden der vorherigen Zustimmung des zu-

ständigen Bezirksamtes von Berlin als kommunalem Träger bedarf. 
 
b)  Gemäß § 22 Absatz 9 SGB II und § 36 Absatz 2 SGB XII informieren die Gerichte den örtlich 

zuständigen Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende oder die von diesem beauftrag-
te Stelle oder den Träger der Sozialhilfe, wenn eine Klage auf Räumung von Wohnraum im 
Falle der Kündigung des Mietverhältnisses nach § 543 Absatz 1 und 2 Satz 1 Nr. 3 in Ver-
bindung mit § 569 Absatz 3 BGB eingegangen ist. Es ist durch geeignete organisatorische 
Maßnahmen sicherzustellen, dass diese Information unverzüglich beachtet wird und die 
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notwendigen Maßnahmen im Sinne des § 22 Absatz 9 SGB II und § 36 Absatz 2 SGB XII 
getroffen werden können. 

 
(4) Die Übernahme von Schulden zur Sicherung der Unterkunft oder einer vergleichbaren Not-
lage auf der Grundlage des § 22 Absatz 8 SGB II soll als Darlehen erfolgen. Im Rechtskreis des 
SGB XII können derartige Schulden gemäß § 36 Absatz 1 Satz 3 SGB XII als Beihilfe oder als 
Darlehen erbracht werden. Bei der Festlegung der Rückzahlungsmodalitäten nach Beendigung 
des Leistungsbezuges ist sicherzustellen, dass die Möglichkeit der Betroffenen, unabhängig 
von Leistungen zum Lebensunterhalt zu leben (insbesondere ein – auch in Aussicht stehendes 
- Beschäftigungsverhältnis) durch die Rückzahlung nicht gefährdet wird. Ebenso ist eine Beein-
trächtigung des Lebensunterhaltes der im Haushalt lebenden Kinder zu verhindern. 
Die Regelungen des § 42 a SGB II zur Tilgung von Darlehen durch Aufrechnung bleiben unbe-
rührt. Darlehensnehmer im Sinne dieser Vorschrift sind die Mieter der Wohnung. 
 
 
11 – Verfahren bei zweckgebundenen Einnahmen 
 
Sofern zweckgebundene Einnahmen zur Senkung der Miete erzielt werden, ist der in der Be-
darfsberechnung zu berücksichtigende Betrag für die Wohnung um die zweckgebundene Ein-
nahme zu mindern (z.B. Untermieteinnahmen, Mietausgleich gemäß Nummer 7). 
 
 
12 – Besonderheiten für den Geltungsbereich des SGB XII 
 
Die Regelungen in dieser Ausführungsvorschrift, in denen  ausschließlich auf Vorschriften des 
SGB II Bezug genommen wird, sind für den Personenkreis des SGB XII nicht anwendbar.  
 
 
13 – Controlling 
 
Die Bereiche Soziales der Bezirksämter von Berlin sind als kommunale Träger gemäß §§ 44 b 
Abs. 3; 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2; 22 SGB II in Verbindung mit § 3 AG-SGB II für die rechtmäßige, 
zweckmäßige und wirtschaftliche Erbringung der Leistungen für Unterkunft und Heizung nach 
dem SGB II verantwortlich. Im Rahmen des dafür erforderlichen Controllings erheben die Be-
zirksämter in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Jobcentern nach von der für Sozia-
les zuständigen Senatsverwaltung vorgegebenen einheitlichen Grundsätzen und Berichtspflich-
ten die notwendigen Daten, überprüfen diese auf ihre Schlüssigkeit und übermitteln sie an die 
für Soziales zuständige Senatsverwaltung. 
 
 
14 – Inkrafttreten 
 
Diese Ausführungsvorschriften treten am ersten Tag des auf die Veröffentlichung im Amtsblatt 
für Berlin folgenden Kalendermonats in Kraft.  
 
Gleichzeitig treten die Ausführungsvorschriften zur Gewährung von Leistungen gemäß § 22 
SGB II und §§ 29 und 34 SGB XII (AV-Wohnen) vom 10. Februar 2009 (ABl. S. 502 ff.) außer 
Kraft. 
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